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Stuttgart, 23. Mai 2022 

Bebauungsplan „Seebühl II“ in Steißlingen 

Schalltechnische Untersuchung, Stellungnahme 

Projekt: 3387-b1 

 

Sehr geehrte Frau Mayer, 

beiliegend erhalten Sie die Stellungnahme zum Bebauungsplan  

„Seebühl II“ in Steißlingen. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sebastian Gerner 
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Stellungnahme 

Bebauungsplan „Seebühl II“ in Steißlingen 

1 Allgemeines und Aufgabenstellung 

Es ist die Aufstellung des Bebauungsplans „Seebühl II“ in Steißlingen geplant. 
Die Gebietseinstufung soll der eines Allgemeinen Wohngebiets (WA) entspre-
chen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die Schallimmissionen 
überschlägig zu ermitteln, die auf das Bebauungsplangebiert einwirken. Maß-
gebliche Schallquelle ist das als Lager genutzte Betriebsgelände des Bauunter-
nehmens „Arnold Zimmermann“. 

 

2 Beurteilungsgrundlagen 

Die Beurteilung der schalltechnischen Situation erfolgt im Bebauungsplanver-
fahren in der Regel anhand der DIN 180051,2 mit den darin genannten Orientie-
rungswerten. Zusätzlich werden im vorliegenden Fall die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm3 herangezogen, die üblicherweise für Anlagen im Sinne des BIm-
SchG Anwendung finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 

2002. 
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 28. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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Tabelle 1 − Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) lauteste Nachtstunde 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) Urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45 

e) Allgemeine Wohngebiete 
und Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

f) Reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäuser, 
Pflegeanstalten 

45 35 

 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 
um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-
schreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, 
sonntags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die Gebietskate-
gorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entspre-
chenden Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen 
22 und 6 Uhr maßgeblich. 
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3 Grundlagen der Untersuchung 

Örtliche Situation 

Das Plangebiet ist im Norden und Westen von landwirtschaftlichen Flächen um-
geben. Im Osten schließt sich bestehende Wohnbebauung an. Die Streuobst-
wiese im südlichen Teil des Geltungsbereichs bleibt vollständig erhalten1 und 
wird nicht zur Wohnbebauung genutzt werden. Südlich des Plangebiets liegt 
das Betriebsgelände des Bauunternehmens Arnold Zimmermann. 

Gewerbe 

Das Betriebsgelände der Baufirma Arnold Zimmermann wird ausschließlich zur 
Lagerung genutzt, es findet keine Produktion auf dem Gelände statt. Entspre-
chend den Angaben des Firmeninhabers2 wurden folgende Schallquellen den 
Berechnungen zugrunde gelegt: 

o Rangiervorgänge der drei betriebseigenen Sprinter morgens und abends, 

o Rangiervorgänge des betriebseigenen Lkws morgens und abends, 

o einmal pro Woche Anlieferung von Baustoffen per LKW-Lastzug, 

o zusätzlich zur händischen Beladung nach Bedarf Einsatz eines dieselbetrie-
benen Gabelstaplers; insgesamt 40 Minuten täglich. 

Die berücksichtigten Arbeitszeiten (Beginn der Beladung bzw. Ende der Entla-
dung) liegen im Sommer zwischen 630 Uhr und 1730 Uhr, im Winter zwischen 700 
Uhr und 1700 Uhr. 

  

 
1 E-Mail von Gemeinde Steißlingen, Frau Laura Mayer, Bau/ Technik/ Umwelt, vom 12. April 

2022 
2 Telefonat mit Herrn Arnold Zimmermann, Inhaber und Betriebsleiter, am 11.Mai 2022 
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4 Ergebnisse 

Die Pegelverteilung innerhalb des Plangebiets ist in Abbildung 1 dargestellt. Die 
Rastergröße beträgt 3 Meter, die Rechenhöhe liegt 5 Meter über Gelände. 
Durch die Schallimmissionen des Gewerbebetriebs werden im Bereich der 
Streuobstwiese Beurteilungspegel bis 61 dB(A) tags erreicht. Im bebaubaren 
Bereich treten Beurteilungspegel bis 53 dB(A) auf. Im Nachtzeitraum (22 Uhr -
6 Uhr) gibt es keine Schallemissionen seitens des Gewerbebetriebs. Somit sind 
im bebaubaren Teil des Plangebiets die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 
allgemeine Wohngebiete tags wie nachts eingehalten. 

Abbildung 1 − Pegelverteilung tags 

 

  

Bauunternehmen 

Hegaustraße
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5 Fazit 

Die Schallemissionen des Betriebsgeländes der Firma Arnold Zimmermann füh-
ren zu keiner Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm im bebau-
baren Teil des Plangebiets „Seebühl II“. Im Rahmen des Bebauungspanverfah-
rens „Seebühl II“ sind keine Schallschutzmaßnahmen gegenüber der Firma 
Arnold Zimmermann erforderlich. 

 

Stuttgart, den 23. Mai 2022  

 

 

Fachlich Verantwortlicher Projektbearbeiter 

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Heine 

 

M.Eng. Dipl.-Geoök. Sebastian Gerner 

 

  


